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Ankündigung von örtlichen Vergleichsarbeiten durch die Gebietstopographen in den Gemarkungen  
Saupersdorf, Niederschindmaas und Wiesen 

Der Landkreis Zwickau, Landratsamt, Amt für Ländliche Entwicklung 
und Vermessung erfüllt als untere Vermessungsbehörde Aufgaben 
nach dem Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetz (SächsVer-
mKatG) i. V. m. der Durchführungsverordnung zum Sächsischen Ver-
messungs- und Katastergesetz (SächsVermKatGDVO). Dazu gehört 
die Erhebung und die Recherche von Änderungsinformationen zu 
topographischen Objekten.
  
Die Gebietstopographen des Landkreises Zwickau beabsichtigen 
ab dem 2. März 2026 örtliche Vergleichsarbeiten zum Zwecke des 
Abgleichs und der Aktualisierung der Daten des Gebäudebestandes 
und der tatsächlichen Nutzung durchzuführen.

In diesem Zusammenhang ist es erforderlich, dass Flurstücke der 
genannten Gemarkungen betreten werden müssen. Das Betretungs-
recht ist in § 5 SächsVermKatG geregelt. Wir bitten die Eigentü-
merinnen/Eigentümer und Nutzungsberechtigten, den Zugang zu 
den Flurstücken zu gewähren. Die Arbeiten können auch ohne die 
Anwesenheit der Eigentümerinnen/Eigentümer oder Nutzungsbe-
rechtigten ausgeführt werden.

Für Rückfragen oder Informationen in diesem Zusammenhang sind  
die Gebietstopographen unter den Kontaktdaten:

Telefon: 0375 4402-25826
E-Mail: gebietstopographie@landkreis-zwickau.de

zu erreichen.
  
Glauchau, 29. Januar 2026

Stark
Amtsleiterin


